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GliederungGliederung

•• B. = Rechtsprobleme bei der LeistungB. = Rechtsprobleme bei der Leistung

•• I. I. == GrundbegriffeGrundbegriffe

•• II.II. == ObliegenheitsverletzungenObliegenheitsverletzungen



I. =I. = GrundbegriffeGrundbegriffe

•• 1.)1.) Begriff der VersicherungBegriff der Versicherung

•• 2.) Beginn und Ende der Versicherung2.) Beginn und Ende der Versicherung

•• 3.) Die 3.) Die „„RRüückwckwäärtsversicherungrtsversicherung““

•• 4.) Vorl4.) Vorlääufiger Deckungsschutzufiger Deckungsschutz

•• 5.) Die Police5.) Die Police



I. = Grundbegriffe                              I. = Grundbegriffe                              
1.)  Begriff der Versicherung1.)  Begriff der Versicherung

•• …“…“Eine Versicherung liegt vor, wenn eine Eine Versicherung liegt vor, wenn eine 
Leistung versprochen wird, die von einem Leistung versprochen wird, die von einem 
ungewissen Ereignis abhungewissen Ereignis abhäängt, diese entgeltlich ngt, diese entgeltlich 
gewgewäährt wird, ein Rechtsanspruch auf die hrt wird, ein Rechtsanspruch auf die 
Leistung besteht und der RisikoLeistung besteht und der Risikoüübernahme bernahme 
eine auf dem Gesetz der groeine auf dem Gesetz der großßen Zahl en Zahl 
beruhende Kalkulation zugrunde liegtberuhende Kalkulation zugrunde liegt““ ……

•• ((BVerwGBVerwG, NJW 1992, 2978), NJW 1992, 2978)



I. = Grundbegriffe                              I. = Grundbegriffe                              
2.)  Beginn und Ende der Versicherung2.)  Beginn und Ende der Versicherung

•• Formell = durch den Vertragsabschluss Formell = durch den Vertragsabschluss 
begrbegrüündet, bis zur Aufhebung des Vertrages ndet, bis zur Aufhebung des Vertrages 
(vgl. (vgl. §§§§ 10, 11 VVG)10, 11 VVG)

•• Materiell = der Haftungszeitraum fMateriell = der Haftungszeitraum füür das r das 
versicherte Risiko d.h.: Zeitraum, fversicherte Risiko d.h.: Zeitraum, füür den der r den der 
VR einsteht)VR einsteht)

•• Technisch = der prTechnisch = der präämienbelastete Zeitraum (ist mienbelastete Zeitraum (ist 
nicht immer deckungsgleich: z.B.: nicht immer deckungsgleich: z.B.: „„WartefristWartefrist““
in der Rechtsschutzversicherung)in der Rechtsschutzversicherung)



I. = Grundbegriffe                              I. = Grundbegriffe                              
3.)  Die R3.)  Die Rüückwckwäärtsversicherungrtsversicherung

•• ……wenn die Versicherung vor dem Zeitpunkt wenn die Versicherung vor dem Zeitpunkt 
des Vertragsabschlusses liegt des Vertragsabschlusses liegt ……, , §§ 2 I VVG2 I VVG

•• = materieller Beginn liegt vor dem formellen != materieller Beginn liegt vor dem formellen !

•• Dagegen: Bei der RDagegen: Bei der Rüückdatierung liegt (nur) der ckdatierung liegt (nur) der 
technische Beginn vor dem formellen und dem technische Beginn vor dem formellen und dem 
materiellen Beginn (z.B.: in der LV oder KV, materiellen Beginn (z.B.: in der LV oder KV, 
um das Eintrittsalter um das Eintrittsalter „„ggüünstigernstiger““ zu gestalten)zu gestalten)



I. = Grundbegriffe                              I. = Grundbegriffe                              
4.)  Die vorl4.)  Die vorlääufige Deckungufige Deckung

•• Interessenlage: Der VN will sofort Deckung, Interessenlage: Der VN will sofort Deckung, 
der VR will zunder VR will zunäächst das Risiko prchst das Risiko prüüfen !fen !

•• LLöösung: VN und VR schliesung: VN und VR schließßen einen en einen „„VorVor--
VertragVertrag““, die sog. , die sog. „„vorlvorlääufige Deckungufige Deckung““

•• Die vorlDie vorlääufige Deckung ist ein ufige Deckung ist ein „„echterechter““
VersicherungsvertragVersicherungsvertrag

•• Sie endet mit Abschluss des Sie endet mit Abschluss des „„HauptvertragesHauptvertrages““
oder der Deckungsablehnungoder der Deckungsablehnung



I. = Grundbegriffe                              I. = Grundbegriffe                              
4.)  Die vorl4.)  Die vorlääufige Deckungufige Deckung

•• Hinsichtlich der PrHinsichtlich der Präämie wird mie wird i.d.Ri.d.R. vereinbart, . vereinbart, 
dass diese erst bei Abschluss des dass diese erst bei Abschluss des „„HauptHaupt--
VertragesVertrages““ zu zahlen istzu zahlen ist

•• Praxis: Die AushPraxis: Die Aushäändigung der ndigung der „„DoppelkarteDoppelkarte““
ist die ist die „„konkludentekonkludente““ ErklErkläärung des VR rung des VR 
gegengegenüüber dem VN ber dem VN üüber die Deckungber die Deckung



I. = Grundbegriffe                              I. = Grundbegriffe                              
4.)  Die vorl4.)  Die vorlääufige Deckungufige Deckung

•• Problem: EnthProblem: Enthäält die lt die „„v.Dv.D..““ bei einer bei einer KFZKFZ--
HaftpflichtversicherungHaftpflichtversicherung zugleich die zugleich die KaskoVKaskoV ??

•• Beispiel: Der Chefarzt will fBeispiel: Der Chefarzt will füür den neuen r den neuen 
BMW (70.000,BMW (70.000,-- €€) Deckung. Der VR erteilt ) Deckung. Der VR erteilt 
die Doppelkarte. Nach dem Totalunfall erteilt die Doppelkarte. Nach dem Totalunfall erteilt 
VR nur Deckung fVR nur Deckung füür die Haftpflicht (=Schaden r die Haftpflicht (=Schaden 
beim Gegner), aber nicht fbeim Gegner), aber nicht füür die Kasko !r die Kasko !

•• (OLG Koblenz, (OLG Koblenz, r+sr+s 1997, 404) 1997, 404) 



I. = Grundbegriffe                              I. = Grundbegriffe                              
4.)  Die vorl4.)  Die vorlääufige Deckungufige Deckung

•• LLöösung: Beantragt VN Deckung fsung: Beantragt VN Deckung füür r 
Haftpflicht und Kasko gleichzeitig und erhHaftpflicht und Kasko gleichzeitig und erhäält lt 
er die Doppelkarte, haftet der VR fer die Doppelkarte, haftet der VR füür r 
Haftpflicht und Kasko, auHaftpflicht und Kasko, außßer er schlieer er schließßt dies t dies 
ausdrausdrüücklich (deutlicher Hinweis !) auscklich (deutlicher Hinweis !) aus

•• (BGH, (BGH, r+sr+s 1986, 144; st1986, 144; stäändige RSPR)ndige RSPR)



I. = Grundbegriffe                              I. = Grundbegriffe                              
5.)  Die Police5.)  Die Police

•• Der VR hat dem VN die Police auszuhDer VR hat dem VN die Police auszuhäändigen, ndigen, 
§§ 3 I VVG3 I VVG

•• VN kann bei Verlust eine neue Police VN kann bei Verlust eine neue Police 
verlangenverlangen

•• AuAußßerdem Anspruch auf Abschriften von erdem Anspruch auf Abschriften von 
seinen Erklseinen Erkläärungen gegenrungen gegenüüber dem VRber dem VR



I. = Grundbegriffe                              I. = Grundbegriffe                              
5.)  Die Police5.)  Die Police

•• Gerade in der LV sehen die AVB (ALB) die Gerade in der LV sehen die AVB (ALB) die 
sog. sog. „„InhaberklauselInhaberklausel““ vorvor

•• Danach kann der VR mit befreiender Wirkung Danach kann der VR mit befreiender Wirkung 
an jeden leisten, der ihm die Police vorlegtan jeden leisten, der ihm die Police vorlegt

•• Beispiel: Der VN (=VP) verstirbt ohne Frau Beispiel: Der VN (=VP) verstirbt ohne Frau 
und Kinder, kein Testament. Der Neffe legt die und Kinder, kein Testament. Der Neffe legt die 
Police vor !Police vor !



II. II. = Pflichten des = Pflichten des 
VermittlersVermittlers

•• 1.) Status1.) Status--InformationsInformations--PflichtPflicht

•• 2.) Beratungsgrundlagenermittlungspflicht2.) Beratungsgrundlagenermittlungspflicht

•• 3.) Fragepflicht3.) Fragepflicht

•• 4.) Beratungspflicht4.) Beratungspflicht

•• 5.) Begr5.) Begrüündungspflichtndungspflicht



II. II. = Pflichten des = Pflichten des 
VermittlersVermittlers

•• 6.) Dokumentationspflicht6.) Dokumentationspflicht

•• 7.) Dokumentationsverzicht7.) Dokumentationsverzicht

•• 8.) 8.) ÜÜbermittlungspflichtenbermittlungspflichten

•• 9.) Informationspflichten nach 9.) Informationspflichten nach §§ 7 VVG7 VVG

•• 10.) Rechtsfolgen10.) Rechtsfolgen



1.) Status1.) Status--InformationsInformations--PflichtPflicht

•• a) Begriff des Vermittlersa) Begriff des Vermittlers

•• Vermittler sind Vertreter und Makler, Vermittler sind Vertreter und Makler, §§ 59 I 59 I 
VVGVVG

•• b) Inhalt der Pflichtb) Inhalt der Pflicht

•• Der  Vermittler hat dem VN beim ersten Der  Vermittler hat dem VN beim ersten 
GeschGeschääftskontakt seine ftskontakt seine „„DatenDaten““ mitzuteilen, mitzuteilen, §§
11 I 11 I VersVermVVersVermV



2.) Ermittlung der Beratungsgrundlage2.) Ermittlung der Beratungsgrundlage

•• a) Beim Maklera) Beim Makler

•• -- hinreichende Anzahl von Produktenhinreichende Anzahl von Produkten

•• -- ausgewogene Marktuntersuchungausgewogene Marktuntersuchung

•• -- Hinweis auf die BeratungsgrundlageHinweis auf die Beratungsgrundlage

•• -- Hinweis auf BeschrHinweis auf Beschräänkungennkungen

•• -- Problem: BeschrProblem: Beschräänkungen in AGB ? (nkungen in AGB ? (strstr.) .) 



2.) Ermittlung der Beratungsgrundlage2.) Ermittlung der Beratungsgrundlage

•• b) Beim Vertreterb) Beim Vertreter

•• Hinweis auf Hinweis auf „„seinenseinen““ VR reicht ausVR reicht aus

•• „„PseudoPseudo--MaklerMakler““: Rechtsstellung deutlich : Rechtsstellung deutlich 
machen, sonst Haftung machen, sonst Haftung 



2.) Ermittlung der Beratungsgrundlage2.) Ermittlung der Beratungsgrundlage

•• c) Verzicht auf Beratung ?c) Verzicht auf Beratung ?

•• Der VN kann auf die Mitteilung nach Der VN kann auf die Mitteilung nach §§ 60 II 60 II 
VVG verzichten, VVG verzichten, §§ 60 III VVG60 III VVG

•• Erforderlich ist eine gesonderte schriftliche Erforderlich ist eine gesonderte schriftliche 
ErklErkläärung des VNrung des VN

•• D.h.: Schriftform und gesonderte UrkundeD.h.: Schriftform und gesonderte Urkunde



3.) Fragepflicht3.) Fragepflicht

•• „„anlassbezogeneanlassbezogene““ FragepflichtFragepflicht

•• Zweck: Antworten des VN sind Grundlage fZweck: Antworten des VN sind Grundlage füür r 
den zu erteilenden Ratden zu erteilenden Rat



4.) Beratungspflicht4.) Beratungspflicht

•• Grundlage sind die Antworten des VN auf die Grundlage sind die Antworten des VN auf die 
gestellten Fragengestellten Fragen

•• Umfang abhUmfang abhäängig vom Produkt, der Person ngig vom Produkt, der Person 
des VN und Verhdes VN und Verhäältnis Aufwand ltnis Aufwand –– PrPräämiemie

•• U.U. U.U. „„AbratepflichtAbratepflicht““

•• (LG Stuttgart, (LG Stuttgart, r+sr+s 2008, 132)2008, 132)

•• Der Makler trDer Makler träägt Sorge dafgt Sorge dafüür, dass der VN r, dass der VN 
nicht finanziell nicht finanziell üüberfordert wirdberfordert wird



5.) Begr5.) Begrüündungspflichtndungspflicht

•• Jeder Rat ist zu begrJeder Rat ist zu begrüündennden

•• Umfang vom Einzelfall abhUmfang vom Einzelfall abhäängigngig



6.) Dokumentationspflicht6.) Dokumentationspflicht

•• A) InhaltA) Inhalt

•• Den Weg der Entscheidung darstellenDen Weg der Entscheidung darstellen

•• „„Beratungsweg rekapitulierbar machenBeratungsweg rekapitulierbar machen““

•• Wesentlichen Inhalt der Beratung darstellenWesentlichen Inhalt der Beratung darstellen



6.) Dokumentationspflicht6.) Dokumentationspflicht

•• B) FormalienB) Formalien

•• Form: Textform ist ausreichendForm: Textform ist ausreichend

•• Zeitpunkt: Vor dem VertragsabschlussZeitpunkt: Vor dem Vertragsabschluss

•• Aufbewahrungsfrist: streitigAufbewahrungsfrist: streitig

•• TipTip: Laufzeit + 3 Jahre: Laufzeit + 3 Jahre



7.) Verzicht auf die Dokumentation7.) Verzicht auf die Dokumentation

•• A) Formale VoraussetzungenA) Formale Voraussetzungen

•• Gesonderte schriftliche ErklGesonderte schriftliche Erkläärungrung

•• Schriftform: Schriftform: §§ 126 BGB126 BGB

•• Mail, Fax oder Telefon reichen nicht ausMail, Fax oder Telefon reichen nicht aus



7.) Verzicht auf die Dokumentation7.) Verzicht auf die Dokumentation

•• B) Materielle Voraussetzung B) Materielle Voraussetzung –– die die „„vier vier 
TretminenTretminen““ beim Verzichtbeim Verzicht

•• Evtl. VerstoEvtl. Verstoßß gegen Europarechtgegen Europarecht

•• Evtl. VerstoEvtl. Verstoßß bei massenhaftem Einsatzbei massenhaftem Einsatz

•• Evtl. VerstoEvtl. Verstoßß bei Verwendung von AGBbei Verwendung von AGB

•• Evtl. VerstoEvtl. Verstoßß beim Inhalt des Verzichtsbeim Inhalt des Verzichts



7.) Verzicht auf die Dokumentation7.) Verzicht auf die Dokumentation

•• Problem: Fehlerhafte RechtsberatungProblem: Fehlerhafte Rechtsberatung

•• Muster: ..Muster: ..““der VN wird darauf hingewiesen, der VN wird darauf hingewiesen, 

dass sich sein Verzicht nachteilig auf seine dass sich sein Verzicht nachteilig auf seine 

MMööglichkeit auswirken kann, gegen den glichkeit auswirken kann, gegen den 

Vermittler einen Schadensersatzanspruch nach Vermittler einen Schadensersatzanspruch nach 

§§ 63 VVG geltend zu machen63 VVG geltend zu machen““....

•• Muster wohl falsch, da irrefMuster wohl falsch, da irrefüührendhrend



7.) Verzicht auf die Dokumentation7.) Verzicht auf die Dokumentation

•• Problem: Verzicht beim Makler in AGB ?Problem: Verzicht beim Makler in AGB ?

•• Beratungspflicht = KardinalpflichtBeratungspflicht = Kardinalpflicht

•• Freizeichnung in AGB Freizeichnung in AGB grdsgrds. unwirksam. unwirksam

•• §§ 61 II VVG als Legitimation ?61 II VVG als Legitimation ?

•• Grenze: massenhafter Einsatz (10 %)Grenze: massenhafter Einsatz (10 %)



8.) 8.) ÜÜbermittlungspflichtenbermittlungspflichten

•• Inhalt: Dem VN sind zu erteilenInhalt: Dem VN sind zu erteilen……

•• A) die Informationen nach A) die Informationen nach §§ 60 II vor Abgabe 60 II vor Abgabe 
seiner Vertragserklseiner Vertragserkläärungrung

•• B) die Informationen nach B) die Informationen nach §§ 61 I vor 61 I vor 
Abschluss des VertragesAbschluss des Vertrages



9.) Info9.) Info--Pflichten nach Pflichten nach §§ 7 VVG7 VVG

•• Die InfoDie Info--Pflichten nach Pflichten nach §§ 7 VVG in 7 VVG in 
Verbindung mit der Verbindung mit der VVGVVG--InfoInfo--VOVO richten richten 
sich gegen den VRsich gegen den VR

•• Der Vermittler erfDer Vermittler erfüüllt diesbezllt diesbezüüglich keine glich keine 
eigenen, sondern fremde Pflichten, eigenen, sondern fremde Pflichten, §§ 278 BGB278 BGB



10.) Rechtsfolgen bei Pflichtverst10.) Rechtsfolgen bei Pflichtverstößößenen

•• I. = SchadensersatzansprI. = Schadensersatzansprüüche nach che nach §§ 63 VVG63 VVG

•• 1.) Haftungsgrundlagen1.) Haftungsgrundlagen

•• a) Einfa) Einfüührunghrung

•• Vermittler haftet dem VN gegenVermittler haftet dem VN gegenüüber direktber direkt

•• Evtl. Freistellung gegenEvtl. Freistellung gegenüüber dem VRber dem VR

•• Haftung als Arbeitnehmer (4Haftung als Arbeitnehmer (4--Stufen des BAG)Stufen des BAG)



10.) Rechtsfolgen bei Pflichtverst10.) Rechtsfolgen bei Pflichtverstößößenen

•• I. = SchadensersatzansprI. = Schadensersatzansprüüche nach che nach §§ 63 VVG63 VVG

•• 1.) Haftungsgrundlagen1.) Haftungsgrundlagen

•• b) Haftung des Vertretersb) Haftung des Vertreters

•• Heute: Der Vertreter haftet selbst, neben dem Heute: Der Vertreter haftet selbst, neben dem 
VR als Gesamtschuldner, Klage gegen beideVR als Gesamtschuldner, Klage gegen beide

•• Der Makler haftet dagegen alleinDer Makler haftet dagegen allein



10.) Rechtsfolgen bei Pflichtverst10.) Rechtsfolgen bei Pflichtverstößößenen

•• I. = SchadensersatzansprI. = Schadensersatzansprüüche nach che nach §§ 63 VVG63 VVG

•• 1.) Haftungsgrundlagen1.) Haftungsgrundlagen

•• b) Haftung des Vertretersb) Haftung des Vertreters

•• Beweislast: beim VNBeweislast: beim VN

•• Bei Verzicht: keine Privilegierung mehrBei Verzicht: keine Privilegierung mehr

•• Nach Vertragsschluss haftet VR allein, Nach Vertragsschluss haftet VR allein, §§ 6 IV6 IV



10.) Rechtsfolgen bei Pflichtverst10.) Rechtsfolgen bei Pflichtverstößößenen

•• I. = SchadensersatzansprI. = Schadensersatzansprüüche nach che nach §§ 63 VVG63 VVG

•• 1.) Haftungsgrundlagen1.) Haftungsgrundlagen

•• c) Haftung des Maklersc) Haftung des Maklers

•• Makler haftet VN aus Makler haftet VN aus §§ 280 280 i.V.mi.V.m. Vertrag. Vertrag

•• Problem: Pflichten auch nach Abschluss ?Problem: Pflichten auch nach Abschluss ?

•• Immer: Pflicht zum Hinweis auf Immer: Pflicht zum Hinweis auf 
DeckungslDeckungslüücken und Anzeigepflichten des VNcken und Anzeigepflichten des VN



10.) Rechtsfolgen bei Pflichtverst10.) Rechtsfolgen bei Pflichtverstößößenen

•• I. = SchadensersatzansprI. = Schadensersatzansprüüche nach che nach §§ 63 VVG63 VVG

•• 2.) Schaden2.) Schaden

•• Problem: VN muss Schaden darlegen und Problem: VN muss Schaden darlegen und 
beweisenbeweisen

•• Z.B.: ausgebliebene Leistung oder Z.B.: ausgebliebene Leistung oder 
PrPräämienbelastungmienbelastung



10.) Rechtsfolgen bei Pflichtverst10.) Rechtsfolgen bei Pflichtverstößößenen

•• I. = SchadensersatzansprI. = Schadensersatzansprüüche nach che nach §§ 63 VVG63 VVG

•• 3.) Kausalit3.) Kausalitäätt

•• Die Pflichtverletzung muss fDie Pflichtverletzung muss füür den Schaden r den Schaden 
ursursäächlich seinchlich sein

•• Bei PflichtverstoBei Pflichtverstoßß: Beweislast beim Makler: Beweislast beim Makler

•• Vermutung des Vermutung des „„aufklaufkläärungsrichtigen rungsrichtigen 
VerhaltensVerhaltens““ des VNdes VN



III. III. = Abschluss des Vertrages= Abschluss des Vertrages

•• 1.) Grunds1.) Grundsäätzetze

•• 2.) Abschluss nach dem VVG 2.) Abschluss nach dem VVG –– 20082008

•• 3.) Info3.) Info--Pflichten des VRPflichten des VR

•• 4.) Das Widerrufsrecht4.) Das Widerrufsrecht

•• 5.) Einbeziehung von AVB5.) Einbeziehung von AVB

•• 6.) Abweichungen der Police6.) Abweichungen der Police



1.) Grunds1.) Grundsäätzetze

•• Beim Abschluss von VersicherungsvertrBeim Abschluss von Versicherungsverträägen gen 
gelten die allgemeinen Vorschriftengelten die allgemeinen Vorschriften

•• Bei MinderjBei Minderjäährigen mhrigen müüssen die Eltern ssen die Eltern 
zustimmen, zustimmen, ggfsggfs. das Vormundschaftsgericht. das Vormundschaftsgericht

•• Im elektronischen Verkehr gilt Im elektronischen Verkehr gilt §§ 312e BGB 312e BGB 
und das TDG sowie die und das TDG sowie die NDStVNDStV

•• Besonderheiten gelten fBesonderheiten gelten füür die Bindungsfrist, r die Bindungsfrist, 
§§§§ 146, 148, 150 BGB146, 148, 150 BGB



2.) Vertragsschluss nach dem VVG 20082.) Vertragsschluss nach dem VVG 2008

•• Es gilt nach Es gilt nach §§ 7 VVG das 7 VVG das „„AntragsmodellAntragsmodell““

•• Der VN gibt ein Angebot ab, der VR nimmt anDer VN gibt ein Angebot ab, der VR nimmt an

•• Der VR muss dem VN vor Abgabe seiner (des Der VR muss dem VN vor Abgabe seiner (des 
VN) WillenserklVN) Willenserkläärung gebotene Informationen rung gebotene Informationen 
erteilt habenerteilt haben

•• Geschieht dies nicht, hat der VN ein Geschieht dies nicht, hat der VN ein 
unbefristetes Widerrufsrecht, unbefristetes Widerrufsrecht, §§ 8 VVG8 VVG



3.) Informationspflichten des VR3.) Informationspflichten des VR

•• Der VR muss dem VN rechtzeitig vor dessen Der VR muss dem VN rechtzeitig vor dessen 
ErklErkläärung die AVB, die Informationen nach rung die AVB, die Informationen nach 
der der „„VVGVVG--InfoInfo--VOVO““ sowie ein Produktsowie ein Produkt--InfoInfo--
Blatt zu Blatt zu üübermittelnbermitteln

•• Der konkrete Inhalt folgt aus Der konkrete Inhalt folgt aus §§ 10 VAG10 VAG

•• Dies geschieht in TextformDies geschieht in Textform

•• Bei Abschluss per Telefon Bei Abschluss per Telefon o.o.ää. muss der VR . muss der VR 
die Info unverzdie Info unverzüüglich nachholenglich nachholen



3.) Informationspflichten des VR3.) Informationspflichten des VR

•• Die Die VVGVVG--InfoInfo--VOVO gilt seit dem 1.1.2008gilt seit dem 1.1.2008

•• Sie enthSie enthäält sehr detaillierte Anforderungenlt sehr detaillierte Anforderungen

•• Zwar kann der VN auf diese Info verzichtenZwar kann der VN auf diese Info verzichten

•• Der Verzicht ist aber an strenge Formen Der Verzicht ist aber an strenge Formen 
gebundengebunden

•• Auch bei wirksamem Verzicht muss der VR Auch bei wirksamem Verzicht muss der VR 
die die Info`sInfo`s nachholen !nachholen !



4.) Das Widerrufsrecht4.) Das Widerrufsrecht

•• Der VN kann seine VertragserklDer VN kann seine Vertragserkläärung mit Frist rung mit Frist 
von 14 Tagen (bei LV 30 Tage) widerrufenvon 14 Tagen (bei LV 30 Tage) widerrufen

•• Er braucht keinen Grund dafEr braucht keinen Grund dafüürr

•• Ausnahmen: Laufzeit < 1/12; vorlAusnahmen: Laufzeit < 1/12; vorlääufige ufige 
Deckung; Pensionskassen; GroDeckung; Pensionskassen; Großßrisikenrisiken

•• Fristbeginn: Mit Fristbeginn: Mit ÜÜbergabe aller bergabe aller Info`sInfo`s und und 
ordentlicher Belehrung durch den VRordentlicher Belehrung durch den VR

•• Bei Widerruf erhBei Widerruf erhäält VN Prlt VN Präämien ab Widerruf mien ab Widerruf 
erstatteterstattet



5.) Einbeziehung von AVB5.) Einbeziehung von AVB

•• A) GrundlagenA) Grundlagen

•• Die Einbeziehung von AGB (=AVB) erfolgt Die Einbeziehung von AGB (=AVB) erfolgt 
nach nach §§ 305 BGB: Hinweis; M305 BGB: Hinweis; Mööglichkeit der glichkeit der 
Kenntnisnahme; EinverstKenntnisnahme; Einverstäändnisndnis

•• Eine Eine „„BestBestäätigungsklauseltigungsklausel““ (..habe ich (..habe ich 
erhalten..) ist unwirksam, erhalten..) ist unwirksam, §§ 309 Nr. 12b BGB309 Nr. 12b BGB



5.) Einbeziehung von AVB5.) Einbeziehung von AVB

•• B) Einbeziehung ohne Vorlage der AVBB) Einbeziehung ohne Vorlage der AVB

•• ErhErhäält der VN die Vertragsunterlagen ohne die lt der VN die Vertragsunterlagen ohne die 
AVB und zahlt er AVB und zahlt er üüber einen lber einen läängeren ngeren 
Zeitraum die PrZeitraum die Präämien, wird angenommen, dass mien, wird angenommen, dass 
er damit den Vertrag in Kauf  nehmen will er damit den Vertrag in Kauf  nehmen will 
((h.Mh.M.), .), u.Uu.U. Schadensersatz, . Schadensersatz, §§ 311 II BGB311 II BGB

•• Unendliches Widerrufsrecht !Unendliches Widerrufsrecht !



5.) Einbeziehung von AVB5.) Einbeziehung von AVB

•• C) Einbeziehung geC) Einbeziehung geäänderter AVBnderter AVB

•• Erfolgt im Erfolgt im ÄÄnderungsantrag ein Hinweis auf nderungsantrag ein Hinweis auf 
die gedie geäänderten AVB, gilt nderten AVB, gilt §§ 8 (=8 (=WiderrufsRWiderrufsR))

•• Erfolgt kein Hinweis, gilt Erfolgt kein Hinweis, gilt §§ 5 II VVG: Hat VR 5 II VVG: Hat VR 
auf die Abweichung zwischen Antrag und auf die Abweichung zwischen Antrag und 
Police hingewiesen, gilt die Abweichung nach Police hingewiesen, gilt die Abweichung nach 
einem Monat als genehmigt.einem Monat als genehmigt.

•• Hat der VR die Abweichung nicht Hat der VR die Abweichung nicht gekenngekenn--
zeichnetzeichnet, gilt der (, gilt der (ÄÄnderungsnderungs--) Antragsinhalt, ) Antragsinhalt, 
§§ 5 III VVG5 III VVG



6.) Abweichungen der Police vom Antrag6.) Abweichungen der Police vom Antrag

•• Abweichungen der Police vom Antrag gelten Abweichungen der Police vom Antrag gelten 
als genehmigt, wenn der VR den VN darauf als genehmigt, wenn der VR den VN darauf 
hinweist und der VN nicht mit Monatsfrist hinweist und der VN nicht mit Monatsfrist 
widerspricht, widerspricht, §§ 5 I VVG5 I VVG

•• Der Hinweis des VR muss auch die Der Hinweis des VR muss auch die 
Rechtsfolgen einbeziehen, Rechtsfolgen einbeziehen, §§ 5 II VVG. Die 5 II VVG. Die 
Regelungen gelten fRegelungen gelten füür positive und negative r positive und negative 
Abweichungen gleichermaAbweichungen gleichermaßßenen



6.) Abweichungen der Police vom Antrag6.) Abweichungen der Police vom Antrag

•• Erfolgt kein ordentlicher Hinweis, gilt der Erfolgt kein ordentlicher Hinweis, gilt der 
Inhalt des Antrages als vereinbart, Inhalt des Antrages als vereinbart, §§ 5 III VVG5 III VVG



IV. IV. = Pflichten des VN= Pflichten des VN

•• 1.) = In Textform gestellte Fragen1.) = In Textform gestellte Fragen

•• 2.) = Zeitlicher Bereich2.) = Zeitlicher Bereich

•• 3.) = Erhebliche Gefahrumst3.) = Erhebliche Gefahrumstäändende

•• 4.) = Adressat der Anzeigepflicht4.) = Adressat der Anzeigepflicht

•• 5.) = Kenntnis der Umst5.) = Kenntnis der Umstäändende

•• 6.) = Antragsfragen6.) = Antragsfragen

•• 7.) = Antragsaufnahme durch Vertreter7.) = Antragsaufnahme durch Vertreter



IV. IV. = Pflichten des VN= Pflichten des VN

•• 8.) = 8.) = KollusivesKollusives VerhaltenVerhalten

•• 9.) = Nachfrageobliegenheiten des VR9.) = Nachfrageobliegenheiten des VR

•• 10.) = Abschluss durch Vertreter10.) = Abschluss durch Vertreter

•• 11.) = R11.) = Rüücktrittsrecht des VRcktrittsrecht des VR

•• 12.) = Fristen f12.) = Fristen füür den Rr den Rüücktrittcktritt

•• 13.) = Monatsfrist des 13.) = Monatsfrist des §§ 20 VVG20 VVG

•• 14.) = R14.) = Rüücktrittserklcktrittserkläärungrung



IV. IV. = Pflichten des VN= Pflichten des VN

•• 15.) = R15.) = Rüücktrittsgrcktrittsgrüündende

•• 16.) = Leistungspflicht und Kausalit16.) = Leistungspflicht und Kausalitäätt

•• 17.) = K17.) = Küündigungsrecht ndigungsrecht 

•• 18.) = Vertragsanpassung18.) = Vertragsanpassung

•• 19.) = Beweislast im Prozess19.) = Beweislast im Prozess

•• 20.) = 20.) = §§§§ 1919--21 VVG21 VVG



V. = Welche Versicherungen sind V. = Welche Versicherungen sind 
nnöötig ?tig ?

•• 1.) Sachversicherungen1.) Sachversicherungen

•• 2.) Haftpflichtversicherungen2.) Haftpflichtversicherungen

•• 3.) Personenversicherungen3.) Personenversicherungen

•• 4.) Verm4.) Vermöögensschadengensschaden--Vers.Vers.

•• 5.) Sonstige Versicherungen5.) Sonstige Versicherungen



1. = Sachversicherungen1. = Sachversicherungen

•• A.) FeuerversicherungA.) Feuerversicherung
•• B.) WohngebB.) Wohngebääudeversicherungudeversicherung
•• C.) HausratversicherungC.) Hausratversicherung
•• D.) EinbruchdiebstahlversicherungD.) Einbruchdiebstahlversicherung
•• E.) Industrielle SachversicherungE.) Industrielle Sachversicherung
•• F.) F.) KFZKFZ--KaskoversicherungKaskoversicherung
•• G.) TransportversicherungG.) Transportversicherung



2. = Haftpflichtversicherungen2. = Haftpflichtversicherungen

•• A.) Allgemeine HaftpflichtversicherungenA.) Allgemeine Haftpflichtversicherungen

•• B.) B.) KFZKFZ--HaftpflichtversicherungHaftpflichtversicherung

•• C.) BetriebshaftpflichtversicherungC.) Betriebshaftpflichtversicherung

•• D.) ProdukthaftpflichtversicherungD.) Produkthaftpflichtversicherung

•• E.) UmwelthaftpflichtversicherungE.) Umwelthaftpflichtversicherung

•• F.) F.) D&OD&O--VersicherungVersicherung

•• G.) Besondere BerufshaftpflichtversicherungG.) Besondere Berufshaftpflichtversicherung



3. = Personenversicherungen3. = Personenversicherungen

•• A.) KrankenversicherungA.) Krankenversicherung

•• B.) UnfallversicherungB.) Unfallversicherung

•• C.) LebensversicherungC.) Lebensversicherung

•• D.) BerufsunfD.) Berufsunfäähigkeitsversicherunghigkeitsversicherung

•• D.) PflegeversicherungD.) Pflegeversicherung



4. = Verm4. = Vermöögensschadenversicherungengensschadenversicherungen

•• A.) RechtsschutzversicherungA.) Rechtsschutzversicherung

•• B.) BetriebsunterbrechungsversicherungB.) Betriebsunterbrechungsversicherung

•• C.) VertrauensschadenversicherungC.) Vertrauensschadenversicherung



5. = Sonstige Versicherungen5. = Sonstige Versicherungen

•• A.) ReiseversicherungenA.) Reiseversicherungen

•• B.) SportversicherungenB.) Sportversicherungen



B. = Probleme beim SchadensfallB. = Probleme beim Schadensfall

•• I.I. = Grundbegriff= Grundbegriff

•• II.II. = Einwendungen des Versicherers= Einwendungen des Versicherers



I. = GrundbegriffeI. = Grundbegriffe

•• 1.) Anspruchsvoraussetzungen1.) Anspruchsvoraussetzungen

•• a)  Wirksamer Versicherungsvertraga)  Wirksamer Versicherungsvertrag

•• b)   Bedingungsgemb)   Bedingungsgemäßäßer Versicherungsfaller Versicherungsfall

•• 2.) 2.) „„EinwendungslisteEinwendungsliste““ der VRder VR



II. Einwendungen des VRII. Einwendungen des VR

•• 1.) Vorvertragliche Anzeigepflicht1.) Vorvertragliche Anzeigepflicht

•• 2.) Gefahrerh2.) Gefahrerhööhunghung

•• 3.) Obliegenheitsverletzung3.) Obliegenheitsverletzung

•• 4.) Herbeif4.) Herbeifüührung des Versicherungsfalleshrung des Versicherungsfalles


